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Eine Frage an Luxemburg: Vorsteuerabzug einer Führungsholding möglicherweise auf der Kippe 

Anfang 2021 hatte der Bundesfinanzhof dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Frage zum 
Vorsteuerabzug einer Führungsholding vorgelegt. Es sollte geklärt werden, ob eine geschäftsleitende 
Holding die Vorsteuern aus Eingangsleistungen abziehen kann, die als Gesellschafterbeitrag an eine 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Tochtergesellschaft weitergereicht werden. Derzeit liegen die 
Schlussanträge des Generalanwalts vor, in denen er sich gegen einen Vorsteuerabzug ausspricht. 
 
Im Vorlagefall klagte eine geschäftsleitende Holding, die durch die Buchführungs- und 
Geschäftsführungsleistungen gegenüber ihren Tochtergesellschaften grundsätzlich zum 
Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen berechtigt war. Die Tochtergesellschaften erbrachten 
überwiegend steuerfreie Leistungen und hatten daher kein Vorsteuerabzugsrecht. Strittig war, 
ob die zwischengeschaltete Holding die Vorsteuern auch dann abziehen kann, wenn sie die 
Eingangsleistungen gegen die Gewährung einer Beteiligung am allgemeinen Gewinn in die 
Tochtergesellschaften einlegt, die bezogenen Eingangsleistungen aber nicht in direktem 
Zusammenhang mit den eigenen Umsätzen der Holding, sondern mit den steuerfreien Tätigkeiten 
der Tochtergesellschaft stehen. 
 
Der Generalanwalt versagt nunmehr den Vorsteuerabzug. Sollte der EuGH zu einem anderen 
Ergebnis kommen, geht der Generalanwalt von einem Rechtsmissbrauch aus. Der Vorsteuerabzug 
stelle einen Steuervorteil dar, der den Bestimmungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
widerspreche. 
 
Hinweis: Die Finanzverwaltung stellt den Vorsteuerabzug von Holdinggesellschaften häufig in Frage. 
Das Urteil des EuGH wird von entscheidender Bedeutung sein, da durch den Vorsteuerabzug ein 
erheblicher Steuervorteil erzielt wird. 
 
Kein privates Veräußerungsgeschäft: Baurechtswidrig bewohntes „Gartenhaus“ kann steuerfrei 

verkauft werden 

Wenn Immobilien innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert werden, muss der 
realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften versteuert werden. Es 
erfolgt kein Steuerzugriff nach dem Einkommensteuergesetz, wenn die Immobilie zuvor zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt worden ist. Ob diese Ausnahmeregelung auch für rechtwidrig bewohnte 
Gartenhäuser gilt, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Fall untersucht, in dem der Kläger 
innerhalb des Zehnjahreszeitraums seine Miteigentumsanteile an Grundstücken eines 
Kleingartengeländes veräußert hatte, in dem auch ein von ihm selbst bewohntes „Gartenhaus“ lag. 
Die Errichtung des „Gartenhauses“ war dem früheren Eigentümer nur unter der Auflage genehmigt 
worden, dass das Gebäude nicht zum dauernden Aufenthalt von Personen genutzt wird. Tatsächlich 
hatte der Kläger das „Gartenhaus“ baurechtswidrig dauerhaft bewohnt. 
 
Das Finanzamt besteuerte den Veräußerungsgewinn als Gewinn aus privaten Veräußerungs-
geschäften, der BFH lehnte einen Steuerzugriff jedoch ab. Nach Gerichtsmeinung kann auch eine 
baurechtswidrige Nutzung eine begünstigte „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ sein.  
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Zwar sei der Gesetzeswortlaut in diesem Punkt nicht eindeutig, der Sinn und Zweck der 
Steuerfreistellung spräche jedoch dafür, auch baurechtswidrige Nutzungen als „Nutzungen zu 
eigenen Wohnzwecken“ anzuerkennen. Die Regelung solle verhindern, dass ein Veräußerungsgewinn 
bei Wohnsitzaufgabe (z.B. wegen Arbeitsplatzwechsels) ungerechtfertigt besteuert werde. Dieser 
Gesetzeszweck sei bei baurechtswidriger Nutzung von Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei einer 
baurechtskonformen Nutzung. 
 
Die Selbstnutzung des Gartenhauses erfüllte somit alle Anforderungen, die das Gesetz an eine 
Steuerfreistellung knüpft. Es war nach seiner Beschaffenheit dazu bestimmt und geeignet, Menschen 
auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu gewähren. Es verfügte über Küche und Bad sowie eine 
Heizung und war mit Wasser und Abwasser, Strom und Telefon voll erschlossen. 
 
Hinweis: Um eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zu begründen, muss die Wohnung oder das 
Haus nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zwingend der Hauptwohnsitz oder 
Lebensmittelpunkt gewesen sein. Steuerfrei bleibt somit auch der Verkauf von Zweit- und 
Ferienwohnungen, die der Eigentümer nur zeitweise bewohnt und die ihm in der übrigen Zeit als 
Wohnung zur Verfügung stehen. Wird eine Ferienwohnung jedoch teilweise fremdvermietet, muss 
die Spekulationssteuer einkalkuliert werden, weil das Objekt dann nicht durchgehend zur 
Selbstnutzung zur Verfügung steht. 
 
Häusliches Arbeitszimmer: Ein Raum muss für die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sein 
 
Kann eine Stewardess die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten abziehen? 
Nein, urteilte das Finanzgericht Düsseldorf im Jahr 2017 und verwies darauf, dass ein Arbeitszimmer 
für die berufliche Tätigkeit nicht erforderlich sei. Eine Flugbegleiterin müsse außerhalb ihrer 
Arbeitszeit im Flugzeug nur wenige gedankliche, schriftliche oder verwaltungstechnische Arbeiten 
erledigen. 
 
Hinweis: Die Frau hatte ihr Arbeitszimmer beschränkt mit 1.250 € absetzen wollen und erklärt, dass 
sie sich dort auf die anstehenden Flüge vorbereite, da sie hierfür keine andere räumliche Möglichkeit 
habe. Als häusliche Tätigkeiten gab sie u.a. an: Vorbereitung vor jedem Flug (20 Minuten), Lesen und 
Ausdrucken von Zollbestimmungen (5 Minuten), Recherche im Intranet (10 bis 15 Minuten), 
Kontrolle der Dienstpläne (10 Minuten). 
 
Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) „drehte“ die Stewardess den Rechtsstreit dann zu ihren Gunsten: 
2019 entschieden die Bundesrichter, dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht für die berufliche 
Tätigkeit erforderlich sein müsse, um abziehbar zu sein. Für die Abzugsfähigkeit genüge es nach 
Gerichtsmeinung, dass Raumkosten durch die Einkunftserzielung veranlasst seien. Das häusliche 
Arbeitszimmer müsse jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw. 
berufliche Zwecke genutzt worden sein. Für den Fall der klagenden Stewardess bedeutete dies, dass 
das Arbeitszimmer trotz der zeitlich sehr begrenzten beruflichen Nutzung nicht oder nur in geringem 
Umfang privat mitgenutzt worden sein durfte. 
 
Hinweis: Die Entscheidung wurde vom BFH nun nachträglich zur allgemeinen Veröffentlichung 
bestimmt, sodass sie jetzt auch über den entschiedenen Einzelfall hinaus für die Fälle anderer 
Steuerzahler anwendbar ist. Wurden Erwerbstätigen die Raumkosten vom Finanzamt aberkannt, weil 
auf die fehlende Erforderlichkeit des Raums hingewiesen wurde, können sie sich nun auf die BFH-
Rechtsprechung berufen. 
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Doppelte Haushaltsführung: Zählt die Zweitwohnungsteuer zu den gedeckelten Unterkunfts-

kosten? 

Wenn zwischen Ihrem Lebensmittelpunkt und Ihrem Tätigkeitsort eine große Entfernung liegt, 
können Sie am Tätigkeitsort eine Wohnung mieten und die Kosten hierfür als Aufwendungen für eine 
doppelte Haushaltsführung geltend machen. Allerdings sind die abzugsfähigen Unterkunftskosten für 
eine Zweitwohnung im Inland auf monatlich 1.000 € gedeckelt. In einem Streitfall musste das 
Finanzgericht München (FG) nun klären, ob die zu zahlende Zweitwohnungsteuer bei der Deckelung 
zu berücksichtigen ist oder nicht. 
 
Die Klägerin erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit bei einer Behörde in M. In K 
bewohnte sie ein eigenes Haus und hatte dort ihren Haupthausstand und Lebensmittelpunkt. Seit 
2012 hat sie eine Wohnung in M angemietet. Ab dem 01.03.2019 betrug die monatliche 
Nettokaltmiete 1.120 €. In ihrer Einkommensteuererklärung machte sie neben der Miete noch die 
Zweitwohnungsteuer als sonstige Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung geltend. Das 
Finanzamt berücksichtigte jedoch insgesamt nur den monatlichen Höchstbetrag von 1.000 €. 
 
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war begründet. Das Finanzamt habe zu Unrecht die 
Zweitwohnungsteuer den zu deckelnden Unterkunftskosten zugeordnet. Die Voraussetzungen einer 
beruflich bedingten doppelten Haushaltsführung lägen unzweifelhaft vor. Zu den notwendigen 
Mehraufwendungen gehören sowohl die Aufwendungen für die wöchentlichen Familienheimfahrten, 
Verpflegungsmehraufwendungen als auch die notwendigen Kosten der Unterkunft am 
Beschäftigungsort. Die Unterkunftskosten sind seit dem Veranlagungszeitraum 2014 auf 1.000 € 
monatlich begrenzt. Nach Ansicht der Finanzverwaltung umfasst dieser Betrag auch die 
Zweitwohnungsteuer. Nach Ansicht des Gerichts – und auch der Literatur – gehört zu den 
Unterkunftskosten jedoch nur die Kaltmiete zzgl. der Betriebskosten, nicht aber die 
Zweitwohnungsteuer. Daher sei die Zweitwohnungsteuer unbegrenzt im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung zu berücksichtigen. 
 
Die Revision vor dem Bundesfinanzhof wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, da bis 
jetzt nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob eine Zweitwohnungsteuer zu den Unterkunftskosten zählt. 
 
Hinweis: Sie haben Fragen zu den Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung? Wir 
beantworten Ihnen diese gerne. 
 
Einzelveranlagung im Trennungsjahr: Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann zeitanteilig 
gewährt werden 
 
Alleinerziehende haben einen Anspruch auf einen einkommensteuermindernden Entlastungsbetrag 
von 4.008 € pro Jahr, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ihnen Kindergeld 
oder ein Kinderfreibetrag zusteht. Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 240 €. 
Voraussetzung für die Gewährung des Entlastungsbetrags ist, dass in der Hausgemeinschaft keine 
andere volljährige Person wohnt (ausgenommen sind aber volljährige Kinder) und der 
Alleinerziehende nicht die Voraussetzungen für das Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet ist. 
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Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirkt sich der Entlastungsbetrag direkt über die Lohnsteuerklasse II 
steuermindernd aus; der Betrag wird von den Finanzämtern zudem im Einkommensteuerbescheid 
bei der Berechnung des Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen, sodass auch andere Erwerbstätige 
– beispielsweise Selbständige und Gewerbetreibende – profitieren. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass der Entlastungsbetrag für das Trennungsjahr 
von Ehegatten zeitanteilig gewährt werden kann, wenn die getrennten Eheleute für dieses Jahr 
einzeln zur Einkommensteuer veranlagt werden. 
 
Hinweis: Wer verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Finanzamt die Zusammenveranlagung 
wählen, sodass das günstige Ehegattensplitting zur Anwendung kommt. Alternativ können die 
Eheleute eine Einzelveranlagung beantragen, sodass jedem Ehegatten nur die von ihm bezogenen 
Einkünfte zugerechnet werden. 
 
Geklagt hatte der Vater zweier Kinder, dessen Ehefrau im April 2017 aus dem gemeinsamen Haushalt 
ausgezogen war. Er lebte fortan mit seinen beiden Kindern alleine. In seiner Einzelveranlagung für 
2017 machte er acht Zwölftel des Entlastungsbetrags geltend (für die Monate April bis Dezember 
2017). Das Finanzamt lehnte ab, der BFH erkannte den Betrag jedoch an und verwies auf den Sinn 
und Zweck des Entlastungsbetrags: Er solle den regelmäßig höheren Lebensführungskosten von 
Alleinerziehenden entgegenwirken, die ihren Haushalt alleine mit ihren Kindern führten. Die 
zeitanteilige Entlastung dieser Elternteile im Trennungsjahr entspreche somit dem Gesetzeszweck. 
Ein Ausgleich durch einen etwaigen Splittingvorteil war im Urteilsfall zudem aufgrund der gewählten 
Einzelveranlagung nicht gegeben. 
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